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Aufstellung des Bebauungsplanes „Am Hüwel / Seppenrader Bach-Nord" 

Hier: Beteiligung der Behörden gern. § 4 Abs.2 BauGB und § 3 Abs. 2 BauGB 

Sehr geehrter Herr Spliethoff, 

zur Aufstellung des o.g. Bebauungsplanes nimmt der Kreis Coesfeld wie folgt Stellung: 

Aus Sicht der Unteren Bodenschutzbehörde bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. 

Im Plangebiet sind keine Altlasten, schädliche Bodenveränderungen oder entsprechende 

Verdachtsflächen bekannt. Schutzwürdige Böden sind im Plangebiet ebenfalls nicht zu 

verzeichnen. 

Um die Belange des Bodenschutzrechts zur berücksichtigen, sollte folgender Hinweis in den 

Bebauungsplan aufgenommen werden: 

Gemäß § 2 Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz für NRW (LBodSchG) sind der 

Grundstückseigentümer und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein Grundstück 

verpflichtet, Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Altlast oder schädlichen 

Bodenveränderung auf dem Grundstück unverzüglich der zuständigen Behörde mitzuteilen. 

Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Altlast oder schädlichen Bodenveränderungen ergeben 

sich aus § 9 Abs. 1 Satz 1 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) i. V. m. § 3 Abs. 1 und 2 

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV). 

Soweit sich bei den Bauarbeiten Auffälligkeiten nach Farbe, Geruch usw. im Boden zeigen, die 

auf eine Veränderung des Bodens mit umweltgefährdenden Stoffen hindeuten, ist die Untere 

Bodenschutzbehörde unverzüglich durch den Bauherrn zu benachrichtigen, um ggf. eine 

ordnungsgemäße und schadlose Entsorgung des verunreinigten Bodens sicherzustellen. 
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Aus Sicht des Fachdienstes Niederschlagswasserbeseitigung bestehen ebenfalls grundsätzlich 

keine Bedenken. Auf die erforderlichen wasserrechtlichen Verfahren gern. §§ 8, 9, 10 WHG 

und § 57 LWG wird hingewiesen. 

Die Untere Naturschutzbehörde erklärt, dass der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

außerhalb eines festgesetzten Landschaftsplanes liegt. Unmittelbar nördlich und westlich 

grenzt an die geplante Wohnbaufläche das Landschaftsschutzgebiet 2.2.02 „Leversum-

Dorfbauerschaft" (festgesetzt über den Landschaftsplan Olfen-Seppenrade) an. 

Gegenüber dem geplanten Bebauungsplan bestehen keine Anregungen oder Bedenken 

seitens der Unteren Naturschutzbehörde. 

Aus brandschutztechnischer Sicht bestehen gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes 

keine Bedenken. Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes eine Löschwasserversorgung von 

48 cbm/h für 2 Stunden zu berücksichtigen. 

Unter Berücksichtigung der Löschwasserrichtlinien Stand 2018-4, auf Grundlage des 

Deutschen Feuerwehrverbandes, der AGBF Bund und den DVGW Arbeitsblättern muss die 

Löschwasserversorgung für den Löschangriff zur Brandbekämpfung und 'zur Rettung von 

Personen in einer Entfernung von 75 m Lauflinie bis zum Zugang des Grundstücks von der 

öffentlichen Verkehrsfläche aus sichergestellt sein. 

Seitens des Bauamtes und seitens des Gesundheitsamtes bestehen keine Bedenken. 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

Stöhler 


	00000001
	00000002

